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Artikel III-171 (ex-Artikel 21)

(1) Die Union entwickelt eine polizeiliche Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der Polizei, des Zolls und anderer auf die Prävention
oder die Aufdeckung von Straftaten sowie diesbezügliche Ermittlungen spezialisierter Strafverfol-
gungsbehörden.

(2) Zu diesem Zweck können durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze Maßnahmen
festgelegt werden, die Folgendes betreffen:

a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Informatio-
nen;

b) Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Personal, Austausch von Personal sowie
Ausrüstungsgegenstände und Kriminalforschung;

c) gemeinsame Ermittlungstechniken in Bezug auf die Aufdeckung schwerer Formen der orga-
nisierten Kriminalität.

(3) Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze des Rates können Maßnahmen fest-
gelegt werden, die die Schaffung von Einrichtungen oder die Veränderungen von Aufgaben und
Zuständigkeiten bestehender Einrichtungen im Bereich dieses Kapitels sowie die operative
Zusammenarbeit zwischen den in diesem Artikel genannten Behörden betreffen. Der Rat beschließt
einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Explanation (if any) :

In diesen eng definierten Bereichen der polizeilichen Zusammenarbeit sollte weiterhin
Einstimmigkeit gelten.


